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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.2023

Norm

ZPO §411

1. ZPO § 411 heute

2. ZPO § 411 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Auch bei einem bloßen Zahlungsbegehren steht die rechtskräftige Entscheidung in einem Vorverfahren, in welchem

auf Basis eines vom Kläger zugestandenen Mitverschuldens nur ein Teil des Gesamtschadens klagsweise begehrt und

zugesprochen wurde, nicht der Einbringung einer neuen Klage auf den Restbetrag unter Zugrundelegung einer

anderen Verschuldensquote entgegen. Ob jedoch durch das im Vorverfahren zugestandene Mitverschulden auf die

spätere Geltendmachung des darüber hinausgehenden Teils des Gesamtschadens verzichtet wurde, ist durch

Auslegung im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen.
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